
 

Motion betreffend Besteuerung der Einelternfamilien 12.5252.01 
 

Bei der letzten grossen Steuerreform im Jahre 2008 wurden Familien wirkungsvoll entlastet und das 
Existenzminimum steuerbefreit. Weniger profitieren konnten unbestrittenermassen Alleinstehende und 
insbesondere Alleinerziehende. 

Der Belastungsvergleich im Bericht des Regierungsrates Nr. 09.1118.03 (Bericht zur sog. Mittelstandsinitiative) 
zeigt auf, dass z.B eine alleinerziehende Person mit zwei Kindern bereits ab einem Nettolohn von CHF 50'000 
(darunter überall steuerfrei) in umliegenden Gemeinden des Kantons BL zunächst leicht, mit steigendem 
Einkommen dann immer deutlicher "besser fährt" als in Basel. Ein Beispiel: Alleinerziehende Person mit 
Nettoeinkommen CHF 60'000: Steuerbetrag BS CHF 2'444, Arlesheim CHF 725, Binningen CHF 730, Birsfelden 
CHF 810, Liestal CHF 835. Erst bei sehr hohen Einkommen (ab ca. CHF 250'000) versteuern Einelternfamilien in 
den genannten Gemeinden etwa gleich viel oder mehr als in Basel. 

Ein Einverdiener-Ehepaar mit zwei Kindern bezahlt bei dem oben als Vergleichsbasis genommenen 
Nettoeinkommen von CHF 60'000 in Basel CHF 329 Steuern; ein Zweiverdiener-Ehepaar gar keine Steuern. (Die 
Belastungsvergleiche zu den umliegenden Gemeinden zeigen in diesen Kategorien keine erheblichen 
Differenzen, z.T. sind die Steuern in Basel im Quervergleich sogar tiefer). 

Der entsprechende Belastungsvergleich bezieht sich auf die Steuerperiode 2009. Seither wurden die Steuern für 
natürliche Personen in Basel, geknüpft an Bedingungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung, nochmals 
gesenkt, allerdings generell im Satz für alle Steuerpflichtigen, nicht gezielt für einzelne Gruppen. In einzelnen 
Revisionen wurde ausserdem eine Entlastung von Konkubinatspaaren durch die Einführung eines neuen 
Steuerabzuges vorgenommen und weitere punktuelle Entlastungen für alle Steuerpflichtigen mit Kindern 
eingeführt (z.B. beim Kinderabzug). All diese Massnahmen betreffen die Alleinerziehenden nicht oder nicht mehr 
als alle anderen Familien. An der oben dargestellten steuerlichen Situation der Einelternfamilien im Quervergleich 
mit Ehepaaren und der Besteuerung in umliegenden Gemeinden hat sich damit seit dem zitierten Bericht der 
Regierung nichts Grundsätzliches geändert. 

Für generelle Steuersenkungen bei natürlichen Personen besteht nach Ansicht der Unterzeichnenden derzeit 
kein Anlass. Dagegen sollten Basels Einelternfamilien ihrer Auffassung nach milder als bis jetzt besteuert werden. 
Eine Diskrepanz im heutigen Ausmass zur Belastung des Ehepaares mit Kindern scheint nicht gerechtfertigt. 

Es ist nicht einzusehen, warum der mit verschiedensten, sich auch wirtschaftlich negativ auswirkenden 
infrastrukturellen und anderen Nachteilen behafteten Lebensform der Einelternfamilien nicht auf eine vom 
Ergebnis her gerechtere Art und Weise Rechung getragen werden soll - so wie dies auch in den umliegenden 
Gemeinden des Kantons BL der Fall ist. 

Die Steuerausfälle werden sich bei einer massvollen Entlastung wie hier gefordert in einem für den Kanton 
vertretbaren und verkraftbaren Rahmen halten. 

Die Unterzeichneten bitten daher den Regierungsrat,  eine Änderung des Steuergesetzes betreffend stärkerer 
Entlastung der Einelternfamilien vorzulegen. Gesetzestechnisch ist dieses Ziel wohl am einfachsten durch eine 
angemessene Erhöhung des Abzuges gemäss § 35 Abs. 1 lit. e des Steuergesetzes zu erreichen. 

Christine Keller, Franziska Reinhard, Dieter Werthemann, Emmanuel Ullmann, Elisabeth 
Ackermann, Beatriz Greuter, Beat Fischer, Helen Schai, Urs Müller-Walz, Gülsen Oeztürk, Remo 
Gallacchi, Martin Lüchinger, Dominique König-Lüdin 

 

 


